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(54) Bett, insbesondere Kranken- oder Pflegebett

(57) Das Bett (10), insbesondere Kranken- oder Pfle-
gebett, ist mit einem Bettrahmen (14) versehen, der zwei
Seitenteile an den Lateralseiten, ein Kopfende (24) und
ein Fußende (22) aufweist, Ferner ist das Bett (10) mit
einer Matratzenauflagevorrichtung (16) versehen, die ein
verstellbares Rückenteil (38), ein Sitzflächenteil (40) und
ein verstellbares Beinteil (42,44) aufweist. Das Bett (10)
weist ein höhenverstellbares Untergestell (12) unter dem
Bettrahmen (14) zur Höhenverstellung des Bettrahmens
(14) und der von dieser getragenen Matratzenauflage-
vorrichtung (16) zwischen einer Minimal- und einer Ma-
ximalhöhenposition auf, wobei das Untergestell (12) ein
dem Fußende (22) des Bettrahmens (14) zugewandtes
fußendeseitiges Ende (69) und ein dem Kopfende (24)
des Bettrahmens (14) zugewandtes kopfendeseitiges
Ende (66) aufweist. Die Matratzenauflagevorrichtung
(16) ist längs einer im Wesentlichen parallel zum Fuß-
und Kopfende (22,24) des Bettrahmens (14) verlaufende
Unterteilungsebene (50) in einen fußendeseitigen Teil
(30) und einen kopfendeseitigen Teil (36) trennbar oder
getrennt. Der Bettrahmen (14) ist längs einer im Wesent-
lichen parallel zum Fuß- und Kopfende (22,24) des Bett-
rahmens (14) verlaufenden Unterteilungsebene (50) in
einen fußendeseitigen Bettrahmenteil (28) sowie einen
kopfendeseitigen Bettrahmenteil (34) trennbar oder ge-
trennt. Das Untergestell (12) weist einen fußendeseitigen
Teil (26) und einen von diesem getrennten oder von die-
sem trennbaren kopfendeseitigen Teil (32) auf. Der kopf-
endeseitige Untergestellteil (32) weist eine kopfendesei-
tige Hubeinheit (56) zur Höhenverstellung des kopfen-
deseitigen Bettrahmenteils (34) und des von diesem ge-
tragenen kopfendeseitigen Teils (36) der Matratzenauf-
lagevorrichtung (16) zwischen der Minimal- und der Ma-
ximalhöhenposition auf, wobei die kopfendeseitige Hu-
beinheit (56) an dem kopfendeseitigen Bettrahmenteil

(34) angreift und der kopfendeseitige Bettrahmenteil (34)
in der Minimalhähenposition auf dem kopfendeseitigen
Untergestellteil (32) abgestutzt ist. Der fußendeseitige
Untergestellteil (26) weist eine fußendeseitige Hubein-
heit (54) zur Höhenverstellung des fußendeseitigen Bett-
rahmenteils (28) und des von diesem getragenen fußen-
deseitigen Teil (30) der Matratzenauflagevorrichtung
(16) zwischen der Minimal- und der Maximalhöhenposi-
tion auf, wobei die fußendeseitige Hubeinheit (54) an
dem fußendeseitigen Bettrahmenteil (28) angreift, und
der fußendeseitige Bettrahmenteil (28) entweder minde-
stens ein Stützbeine (70) aufweist, über das das fußen-
deseitige Bettrahmenteil (28) in der Minimalhöhenposi-
tion zusätzlich zur Abstützung an dem fußendeseitigen
Untergestellteil (26) abgestützt ist, oder in der Minimal-
höhenposition auf dem fußendeseitigen Untergestellteil
(26) abgestützt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Bett, bei dem es sich
insbesondere um ein Kranken-oder ein Pflegebett han-
delt,
[0002] Für insbesondere ältere und pflegebedürftige
sowie kranke Personen existieren Pflege- und Kranken-
hausbetten, die über höhenverstellbare Untergestelle
und verstellbare Matratzenauflagen verfügen. Diese Bet-
ten gewähren den Personen bzw. Patienten sowie dem
Krankenhaus- bzw. Pflegepersonal ein Höchstmaß an
Komfort.
[0003] Je nach dem Grad der Immobilität der ein der-
artiges Bett nutzenden Person kann es dennoch mühse-
lig sein, ohne Hilfe aus dem Bett aufzustehen. Denn die
Person muss sich zunächst in eine Position bewegen, in
der sie mit dem Gesäß und gegebenenfalls den Ober-
schenkeln auf dem seitlichen Bettrand sitzt, um dann auf-
stehen zu können.
[0004] Zur Erleichterung des Aufstehens aus einem
Bett ist es aus JP-A-2000042053 und
US-A-2004/0226093 bekannt, das Rückenteil und das
Sitzflächenteil der Matratzenauflagevorrichtung relativ
zum Unterschenkelteil der Matratzenauflagevorrichtung
seitlich zu verschieben, und zwar über wahlweise eines
der beiden Seitenteile des Bettrahmens hinaus. Im seit-
lich herausbewegten Zustand von Rückenteil und Sitz-
flächenteil der Matratzenauflagevorrichtung bedarf es ei-
ner Abstützung des Sitzflächenteils bzw, einer seitlichen
Abstützung des Untergestells oder Bettrahmens, um die
Gefahr des seitlichen Kippens des Betts zu verhindern.
[0005] Aus WO-A-2008/087288, WO-A-2008/090278
und WO-A-2008/087289 ist es ferner bekannt, das Un-
terschenkeiteii der Matratzenauflagevorrichtung eines
Betts gegenüber den Rücken- und Sitzflächenteilen der
Matratzenauflagevorrichtung seitlich über den Bettrah-
men hinaus zu verschieben. Ferner ist es aus den zuvor
genannten Schriften sowie aus DE-A-288 612 und US-
A-4 805 246 bekannt, das Unterschenkelteil der Matrat-
zenauflagevorrichtung eines Betts um eine vertikale Ach-
se gegenüber dem verbleibenden Teil des Betts seitlich
zu verschwenken bzw. das Unterschenkelteil zweiteilig
auszuführen, wobei beide Teile beidseitig der Mittel-
längsachse des Betts angeordnet sind und jeweils um
eine Vertikalachse gelenkig mit dem übrigen Teil (kopf-
teilseitigen Bereich) des Betts verbunden sind.
[0006] Ferner ist es aus beispielsweise EP-B-0 744
934 bekannt, das Unterschenkelteil der Matratzenaufla-
ge eines Krankenhaus- bzw. Pflegebetts nach unten zu
verschwenken, um, wie bei den zuvor genannten und
beschriebenen bekannten Betten, über das Fußende
aus dem Bett aufstehen zu können.
[0007] Moderne Kranken- oder Pflegebetten verfügen
über ein insbesondere höhenverstellbares Untergestell,
an dem der Bettrahmen abgestützt ist und das im Regel-
fall vier Standbeine aufweist, welche auf dem Untergrund
ruhen. Die kopfteilseitigen Standbeine bilden dabei das
kopfteilseitige Ende des Untergestells, während die

fußteilseitigen Standbeine das fußteilseitige Ende des
Untergestells definieren, Diese in Längserstreckung des
Betts liegenden Enden des Untergestells dürfen aus Si-
cherheitsgründen einen bestimmen maximalen Abstand
zum Kopfteil bzw. Fußteil des Bettrahmens nicht über-
schreiten; denn andernfalls wurde die Gefahr bestehen,
dass das Bett bei vertikalen Belastungen auf das Kopf-
bzw. Fußteil kippen kann. Das Unterschenkelteil der Ma-
tratzenauflagevorrichtung derartiger Betten weist im Re-
gelfall eine derart große Erstreckung zwischen dem
Fußteil des Bettrahmens und dem Sitzflächenteil der Ma-
tratzenauflagevorrichtung auf, dass die Verbindungs-
ebene zwischen Unterschenkelteil und Sitzflächenteil
oberhalb des Untergestells zwischen dessen beiden En-
den angeordnet ist. Unterschenkelteile mit einer solchen
Erstreckung in Längsrichtung des Betts sind komforta-
bel, um nämlich bei erwachsenen Personen unabhängig
von der Größe der Person die gesamten
[0008] Unterschenkel ab dem Kniegelenk durch das
Unterschenkelteil stützen zu können.
[0009] Wenn man nun bei dem zuvor beschriebenen
bekannten Kranken- oder Pflegebett das Unterschenkel-
teil seitlich verschieben oder auf andere Art und Weise
gegenüber dem übrigen Teil des Betts verschwenken,
abnehmen o.dgl. würde, um der im Bett zu liegenden
Person das Aufrichten aus dem Bett über das Fußende
zu erleichtern, wären fußteilseitige Bereiche des Unter-
gestells immer noch im Wege.
[0010] Schließlich ist es aus JP 03 063329 U, EP-A-0
178 951 und WO-A-2005/027813 bekannt, bei einem
Bett, das ein Fußteil aufweist, welches nicht nach oben
über die Liegefläche aufragt, d.h. z.B. keine hochkant
stehende Platte o.dgl. Rahmen bzw. Gestelle aufweist,
die Matratzenauflagevorrichtung gegenüber dem Bett-
gestellt über das Fußende zu verschieben, bis der Un-
terschenkelteil der Matratzenauflagevorrichtung über
das Fußende ragt und nach unten weist. In dieser Posi-
tion kann das Rückenteil hochgestellt sowie das Sitzteil
nach vorne geneigt werden, womit sich die Situation wie
bei einem Sessel mit Aufstehhilfe ergibt.
[0011] Aus EP-A-2 181 684 und WO-A-2010/060717
sind verschiedene Variationen eines Betts bekannt, bei
dem sich das Fußende vom restlichen Teil des Betts ent-
fernen lässt, um bei wegbewegtem Fußende des Betts
aus diesem bequem aussteigen bzw. sich auf das Bett
setzen zu können.
[0012] Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Bett,
insbesondere Kranken- oder Pflegebett zu schaffen, das
sich auf einfache Art und Weise in eine Position verfahren
lässt, in der das Aufrichten aus dem Bett und das Abset-
zen in das Bett über dessen Fußende bequem möglich
ist.
[0013] Zur Lösung dieser Aufgabe wird mit der Erfin-
dung ein Bett vorgeschlagen, bei dem es sich insbeson-
dere um ein Kranken- oder Pflegebett handelt und das
versehen ist mit

- einem Bettrahmen, der zwei Seitenteile an den La-
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teralseiten, ein Kopfende und ein Fußende aufweist,
- einer Matratzenauflagevorrichtung, die ein verstell-

bares Rückenteil, ein Sitzflächenteil und ein verstell-
bares Beinteil aufweist, und

- einem höhenverstellbaren Untergestell unter dem
Bettrahmen zur Höhenverstellung des Bettrahmens
und der von dieser getragenen Matratzenauflage-
vorrichtung zwischen einer Minimal- und einer Ma-
ximalhöhenposition, wobei das Untergestell ein dem
Fußende des Bettrahmens zugewandtes fußendes-
eitiges Ende und ein dem Kopfende des Bettrah-
mens zugewandtes kopfendeseitiges Ende auf-
weist,

- wobei die Matratzenauflagevorrichtung längs einer
im Wesentlichen parallel zum Fuß- und Kopfende
des Bettrahmens verlaufende Unterteilungsebene in
einen fußendeseitigen Teil und einen kopfendesei-
tigen Teil trennbar oder getrennt ist und

- wobei der Bettrahmen längs einer im Wesentlichen
parallel zum Fuß- und Kopfende des Bettrahmens
verlaufenden Unterteilungsebene in einen fußende-
seitigen Bettrahmenteil sowie einen kopfendeseiti-
gen Bettrahmenteil trennbar oder getrennt ist.

[0014] Bei diesem Bett ist erfindungsgemäß vorgese-
hen,

- dass das Untergestell einen fußendeseitigen Teil
und einen von diesem getrennten oder von diesem
trennbaren kopfendeseitigen Teil aufweist,

- dass der kopfendeseitige Untergestellteil eine kopf-
endeseitige Hubeinheit zur Höhenverstellung des
kopfendeseitigen Bettrahmenteils und des von die-
sem getragenen kopfendeseitigen Teils der Matrat-
zenauflagevorrichtung zwischen der Minimal- und
der Maximalhöhenposition aufweist, wobei die kopf-
endeseitige Hubeinheit an dem kopfendeseitigen
Bettrahmenteil angreift und der kopfendeseitige
Bettrahmenteil in der Minimalhöhenposition auf dem
kopfendeseitigen Untergestellteil abgestützt ist,

- dass der fußendeseitige Untergestellteil eine fußen-
deseitige Hubeinheit zur Höhenverstellung des fu-
ßendeseitigen Bettrahmenteils und des von diesem
getragenen fußendeseitigen Teil der Matratzenauf-
lagevorrichtung zwischen der Minimal- und der Ma-
ximalhöhenposition aufweist, wobei die fußendesei-
tige Hubeinheit an dem fußendeseitigen Bettrah-
menteil angreift, und

- dass der fußendeseitige Bettrahmenteil

- entweder mindestens ein Stützbein aufweist,
über das das fußendeseitige Bettrahmenteil in
der Minimalhöhenposition zusätzlich zur Abstüt-
zung an dem fußendeseitigen Untergestellteil
abgestutzt ist,

- oder in der Minimalhöhenposition auf dem fu-
ßendeseitigen Untergestellteil abgestützt ist.

[0015] Bei dem erfindungsgemäßen Bett lassen sich
Bettrahmen, Matratzenauflagevorrichtung und Unterge-
stell in jeweils einen fußendeseitigen Teil und einen kopf-
endeseitigen Teil unterteilen. Im zusammengesetzten
Zustand kann das erfindungsgemäße Bett wie ein her-
kömmliches Krankenhaus- bzw. Pflegebett verwendet
werden, lässt sich also das Bett höhenverstellen sowie
seine einzelnen Teile der Matratzenauflagevorrichtung
unterschiedlich stark neigen. Das Untergestell des erfin-
dungsgemäßen Betts weist zwei Hubeinheiten auf, von
denen die eine am kopfendeseitigen Bettrahmenteil und
die andere am fußendeseitigen Bettrahmenteil angreift.
In der niedrigsten Position wird das kopfendeseitige Bett-
rahmenteil von dem kopfendeseitigen Untergestell stabil
abgestützt. Das fußendeseitige Untergestell stützt in der
untersten (Minimal-)Höhenposition das fußendeseitige
Bettrahmenteil ab, das im Bedarfsfall zusätzlich noch
über mindestens ein Stützbein gegenüber dem Unter-
grund abgestützt sein kann. Die Hubeinheiten können
als Hubspindelantriebe, Hydraulikantriebe oder Sche-
renhubantriebe ausgebildet sein, wobei beide Hubein-
heiten nicht notwendigerweise von demselben zuvor ge-
nannten Typ sein müssen.
[0016] Bei dem erfindungsgemäßen Bett lässt sich das
Fußende gänzlich vom Rest des Betts abrücken, zur Sei-
te schieben o,dgl. wegbewegen. Das Fußende des Betts
umfasst dabei dann das fußendeseitige Untergestellteil,
das fußendeseitige Bettrahmenteil und das fußendesei-
tige Matratzenauflageteil. Wenn diese Elemente wegge-
rückt sind, kann der Patient über das dem Kopfende ab-
gewandte Ende des verbleibenden Teils des Betts wie
aus einem Sessel aufstehen bzw. sich wie bei einem
Sessel auf das Bett absetzen, Die Aufrichtung im Bett
und das Aufstehen aus dem Bett sowie das Absetzen
ins Bett können unterstützt werden durch eine entspre-
chende Schrägstellung beispielsweise des Rückenteils
der Matratzenauflagevorrichtung in die Position wie bei
einer Sesselruckenlehne. Zusätzlich kann der kopfende-
seitige Bettrahmenteil schräggestellt werden, wie dies
beispielsweise bei der Anti-Trendelenburg-Stellung ei-
nes Betts der Fall ist, Beides hilft beim Aufstehen aus
dem Bett und beim Absetzen in das Bett. Ferner könnte
noch der Oberschenkelteil der Matratzenauflagevorrich-
tung geringfügig angehoben werden, was ein unbeab-
sichtigtes Herausrutschen aus dem Bett über die bei ab-
gerücktem Fußende geschaffene Ausstiegskante des
Betts verhindert.
[0017] Die Abstützung des fußendeseitigen Bettrah-
menteils über das fußendeseitige Untergestellteil dient
erfindungsgemäß darüber hinaus der selbstständigen
und stabilen Lagerung des Fußendes des Betts, wenn
dieses vom Rest des Betts abgerückt ist. Hier bietet es
sich an, neben der einzigen fußendeseitigen Hubeinheit
des Untergestells auch noch mindestens ein Stützbein,
besser noch zwei Stützbeine vorzusehen. Die fußende-
seitigen Hubeinheit des Untergestells sowie das bzw. die
Stützbeine sollten zweckmäßigerweise mit Lauf- und/
oder Lenkrollen versehen sein, die ein Verfahren und

3 4 



EP 2 591 759 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Bewegen des Fußendes auf dem Untergrund erleichtern.
Auch das kopfendeseitige Untergestell sollte auf Lauf-
bzw, Lenkrollen ruhen, was dem Transport des Betts
durch Verfahren auf dem Untergrund dienlich ist.
[0018] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der Er-
findung ist vorgesehen, dass die fußendeseitige Hubein-
heit an dem fußendeseitigen Ende des Untergestells an-
geordnet ist sowie an dem dem kopfendeseitigen Bett-
rahmenteil zugewandten Ende des fußendeseitigen
Bettrahmenteils angreift, dass die kopfendeseitige Hu-
beinheit an dem kopfendeseitigen Ende des Unterge-
stells angeordnet ist sowie an dem dem Kopfende des
Bettrahmens zugewandten Ende des kopfendeseitigen
Bettrahmenteils angreift und dass das mindestens eine
Stützbein des fußendeseitigen Bettrahmenteils an dem
Fußende des Bettrahmens angeordnet ist. Wie bereits
oben erwähnt, sind die beiden Hubeinheiten des Unter-
gestells derart angeordnet, dass die eine Hubeinheit den
fußendeseitigen Teil des Bettrahmens und die andere
Hubeinheit den kopfendeseitigen Bettrahmenteil stutzt,
Um die Abmessung des Untergestells in Längserstrek-
kungsrichtung des Betts betrachtet so klein wie möglich
zu halten, ist es zweckmäßig, wenn die fußendeseitige
Hubeinheit des Untergestells direkt an dem dem Kopf-
ende des Bettrahmens zugewandten Ende des fußen-
deseitigen Bettrahmenteils angreift. Dann aber befindet
sich die fußendeseitige Hubeinheit in einem relativ gro-
ßen Abstand zum Fußende des Betts, weshalb dieses
durch mindestens ein Stützbein, besser noch durch zwei
Stützbeine, abgestützt sein sollte,
[0019] Die beiden Hubeinheiten des Untergestells des
erfindungsgemäßen Betts sind motorisch angetrieben,
Hierzu benötigt das Untergestell eine elektrische Ener-
gieversorgung und eine Verkabelung zu den Antrieben
der Hubeinheiten. Wenn die beiden Untergestellteile mit-
einander gekoppelt sind bzw. nahe beieinander ange-
ordnet sind, wie dies bei der normalen Nutzung des Betts
der Fall ist, sollte dabei zweckmäßigerweise automatisch
eine elektrische Verbindung der beiden Hubeinheiten mit
der Energieversorgung erfolgen. Dies realisiert man
zweckmäßigerweise mit einer lösbaren Steckverbin-
dung. Alternativ könnte man aber auch steckerlos arbei-
ten, wobei zweckmäßigerweise eine drahtlose Kommu-
nikationsverbindung zwischen beiden Untergestellteilen
existiert. Beide Untergestellteile würden dann zweckmä-
ßigerweise über eine eigene Energieversorgung verfü-
gen, wobei die Energieversorgung für das fußendeseiti-
ge Untergestellteil in Form von Batterien o.dgl. energie-
speichernden Einheiten realisiert werden sollte. Man
könnte aber auch das verfahrbare fußendeseitige Unter-
gesteliteil mit einem Netzkabel an das allgemeine Span-
nungsnetz anschließen (wie dies auch beim kopfendes-
eitigen Untergestellteil der Fall sein sollte).
[0020] Die einzelnen Teile des Fußendes und des
Kopfendes des erfindungsgemäßen Betts können, wenn
sie zur normalen Nutzung des Betts nahe beieinander
angeordnet sind, untereinander mechanisch verbunden
sein, Das bedingt dann allerdings eine automatische Auf-

hebung der mechanischen Verbindungen, was z.B,
durch Verbindungselemente realisiert werden kann, wie
sie für den Fall der mechanischen Kopplung von fußen-
deseitigem und kopfendeseitigem Matratzenauflageteil
in EP 11187891.4 und EP 11187886.4 beschrieben ist.
Der Gegenstand der zuvor genannten europäischen Pa-
tentanmeldung wird hiermit durch Bezugnahme auch
zum Gegenstand der vorliegenden Anmeldung.
[0021] Die zum Fußende und zum Kopfende jeweils
gehörenden Teil von Untergestell, Bettrahmen und Ma-
tratzenauflagevorrichtung können aber auch durch an-
dere Maßnahmen gegen ein unbeabsichtigtes Wegrük-
ken voneinander gesichert sein. Beispielsweise könnte
man die beiden Untergestellteile durch bei verfahrbaren
Betten an sich bekannte Bremsen o,dgl, stillsetzen.
[0022] Bei dem erfindungsgemäßen Bett sind die last-
aufnehmenden Teile des Bettrahmens, nämlich dessen
Seitenteile, getrennt. Dies gilt nicht nur dann, wenn das
Untergestell seine Minimalhöhenposition eingenommen
hat, in der die kopfendeseitigen und fußendeseitigen
Bettrahmenteile jeweils auf den zugehörigen Unterge-
stellteilen ruhen und abgestützt sind, sondern auch im
angehobenen Zustand des Bettrahmens. Dann aber be-
darf es einer Versteifung der Bettrahmenteile im Bereich
der Unterteilungsebene, da ansonsten der Bettrahmen
in sich zusammenfallen würde, Aus diesem Grund ist es
von Vorteil, wenn die beiden kopfendeseitigen und fu-
ßendeseitigen Bettrahmenteile durch entfernbare Ver-
steifungselemente mechanisch koppelbar und zur Erhö-
hung eines Durchbiegemoments in der Unterteilungs-
ebene des Bettrahmens versteifbar sind. Diese Verstei-
fung kann mit Hilfe der insbesondere auch mechanisch
verstellbaren Versteifungselemente realisiert werden,
über die die Bettrahmenseitenteile zwischen dem Kopf-
ende und Fußende des Betts mechanisch gekoppelt
sind. Andere Maßnahmen zur festen Verbindung der
kopfendeseitigen und fußendeseitigen Bettrahmensei-
tenteile sind ebenfalls denkbar.
[0023] Bei dem erfindungsgemäßen Bett bedarf es kei-
ner Längsrelativverschiebung von Bettrahmen und Un-
tergestell, um das Fußende des Betts abnehmen zu kön-
nen, damit man aus dem Bett über die so geschaffene
"neue" fußendeseitige Kante der Matratzenauflagevor-
richtung (Ausstiegskante) aus dem Bett wie aus einem
Stuhl oder Sessel aufstehen zu können. Durch die Trenn-
barkeit des Untergestells befindet sich die Trennebene
der Matratzenauflagevorrichtung entweder in der glei-
chen Ebene wie die Unterteilungsebene des Unterge-
stells oder aber leicht versetzt zu dieser (nämlich zu einer
der beiden Seiten vor oder hinter der Unterteilungseben),
so dass bei abgerücktem Fußende im Beinbereich des
nun im Bett wie in einem Sessel sitzenden Patienten kei-
ne störenden Komponenten des Untergestells vorhan-
den sind.
[0024] Die Erfindung werden nachfolgend anhand
zweier Ausführungsbeispiele und unter Bezugnahme auf
die Zeichnung näher erläutert. Im Einzelnen zeigen da-
bei:
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Fig. 1 eine Seitenansicht eines Ausführungs-
beispiels eines Betts mit unterteiltem
Untergestell und in der Minimalhöhen-
position des Betts,

Fig. 2 eine Seitenansicht des Betts gemäß
Fig. 1 im angehobenen Zustand,

Fig. 3 eine Seitenansicht des Betts in der An-
ti-Trendelenburg-Position,

Fig. 4 eine Seitenansicht des Betts in der
Trendelenburg-Position,

Fig. 5 eine Seitenansicht des Betts bei abge-
rücktem Fußende des Betts und wie bei
einer Sesselrucklehne aufgestelltem
Ruckenteil sowie leicht schräggestell-
tem Oberschenkelteil der Matratzen-
auflagevorrichtung und insgesamt ge-
neigtem kopfteilseitigen Bettrahmen-
teil zur Erleichterung des Aufstehens
aus dem Bett bzw. des Absetzens in
das Bett und

Fign. 6 bis 10 Ansichten eines alternativ ausgestalte-
ten Betts in den Positionen, wie sie in
den Fign. 1 bis 5 gezeigt sind.

[0025] Fig. 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines er-
findungsgemäßen Betts 10, das über ein geteiltes Un-
tergestell 12 einen geteilten Bettrahmen 14 und eine ge-
teilte Matratzenauflagevorrichtung 16 verfügt, Das Bett
10 weist ein Fußende 18 und ein Kopfende 20 auf. Am
Fußende 18 befindet sich ein Fußteil 22, während am
Kopfende 20 ein Kopfteil 24 angeordnet ist.
[0026] Das Fußende 18 des Betts 10 umfasst ein fu-
ßendeseitiges Untergestellteil 26, ein fußendeseitiges
Bettrahmenteil 28 sowie ein fußendeseitiges Matratzen-
auflageteil 30. Dementsprechend umfasst das Kopfende
20 des Betts 10 ein kopfendeseitiges Untergestellteil 32,
ein kopfendeseitiges Bettrahmensteil 34 sowie ein kopf-
endeseitiges Matratzenauflageteil 36. Dieses Matratzen-
auflageteil 36 ist seinerseits unterteilt in ein verstellbares
Rückenteil 38, ein feststehendes Sitzteil 40 und ein ver-
stellbares Oberschenkelteil 42, wie dies an sich im Stand
der Technik bekannt ist. Zum fußendeseitigen Teil 30 der
Matratzenauflagevorrichtung 16 gehört ein Beinteil 44,
das in diesem Ausführungsbeispiel als Unterschenkelteil
ausgebildet ist, welches zweckmäßigerweise gelenkig
mit dem Oberschenkelteil 42 verbunden ist, was bei 46
angedeutet ist, Die auf der Matratzenauflagevorrichtung
16 aufliegende Matratze umfasst ein kopfendeseitiges
Matratzenteil 47 und ein fußendeseitiges Matratzenteil
48.
[0027] Wie anhand der Fig. 1 zu erkennen ist, sind die
zuvor genannten Teile beidseitig einer Unterteilungsebe-
ne 50 angeordnet. Durch Bewegen von Kopfende 20

bzw. Fußende 18 längs der Pfeile 51,52 lassen sich die
beiden Enden des Betts 10 voneinander wegbewegen
bzw. bei Bewegung in umgekehrter Richtung wieder zu-
sammensetzen (siehe Fig. 5),
[0028] Die Besonderheit des Betts 10 besteht in der
Unterteilung des Untergestells 12 in die beiden Teile 26
und 32, die jeweils eine Hubeinheit 54,56 aufweisen. Die
Hubeinheit 56 des kopfendeseitigen Teils 32 des Unter-
gestells 12 ist dabei Teil eines Gestells 58, das auf ins-
gesamt vier Fußen 60,62 ruht. Die beiden dem Kopfteil
24 zugewandten Füße 60 tragen dabei die kopfendesei-
tige Hubeinheit 56, Die Fuße 60 bilden also das kopfen-
deseitige Ende 66 des Untergestells. Die zweite Hubein-
heit 54 ist Teil des fußendeseitigen Untergestellteils 26
und wird von zwei Füßen 68 getragen, die das fußende-
seitige Ende 69 des Untergestells 26 bilden. Die fußen-
deseitige Hubeinheit 54 stützt das fußendeseitige Bett-
rahmenteil 28 ab, das zusätzlich auch noch über in die-
sem Ausführungsbeispiel zwei weitere nicht längenver-
änderbare Stützbeine 70 abgestützt ist.
[0029] Anhand von Fig. 2 ist erkennbar, wie die beiden
Hubeinheiten 54,56 den Bettrahmen 14 anheben. Die
beiden Bettrahmenteile 28,34 sind dabei mit Hilfe zweier
Versteifungselemente 72 miteinander mechanisch ge-
koppelt, so dass der Bettrahmen 14 im angehobenen
Zustand entlang der Unterteilungsebene 50 nicht zusam-
menfallen kann und auch unter Last stabil bleibt.
[0030] Die Fign, 3 und 4 zeigen, dass das Bett gemäß
diesem Ausführungsbeispiel wie ein herkömmliches
Pflege- bzw. Krankenhausbett verschiedene Schrägstel-
lungen und verschiedenen Höhenpositionen einnehmen
kann, wie beispielsweise die Trendelenburg- oder die An-
ti-Trendelenburg-Position,
[0031] Im vom Kopfende 20 des Betts 10 abgeruckten
Zustand des Fußendes 18, wie es in Fig. 5 gezeigt ist,
kann man nun uber die so geschaffene zum Fußende
weisende Ausstiegskante 74 aus dem Bett aussteigen
bzw. umgekehrt sich in dem Bett niederlassen (siehe wie-
derum Fig. 5).
[0032] Wie in den Figuren angedeutet ist, können die
beiden Untergestellteile 26,32 elektrisch miteinander
verbunden sein, um nämlich die beiden Hubeinheiten
54,56 automatisch betätigen zu können. Die Anordnung
von Lauf- bzw. Lenkrollen 76 in den sechs Füßen 60,62
und 68 des Untergestells 12 sowie die Lauf- bzw. Len-
krollen 78 an den unteren Enden der Stützbeine 70 die-
nen der Verfahrbarkeit des Betts 10 bei dessen Normal-
einsatz und der Verfahrbarkeit des Fußendes 18, wenn
dieses vom Rest des Betts, nämlich vom Kopfteil 20 des
Betts 10 abgerückt und wegbewegt wird.
[0033] Anhand der Fign. 6 bis 10 soll nachfolgend noch
kurz auf ein alternatives Ausführungsbeispiel des Betts
10 mit alternativ ausgestattetem Untergestell 12 einge-
gangen werden. Soweit die Einzelbestandteile des Betts
10’ denjenigen des Betts 10 der Fign. 1 bis 5 entspre-
chend bzw. funktionsgleich zu diesem sind, sind sie in
den Fign. 6 bis 10 mit denselben Bezugszeichen wie in
den Fign. 1 bis 5 bezeichnet,
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[0034] Der Unterschied der Betten 10 und 10’ besteht
in der Ausbildung der Untergestellteile 26 und 32. So
weist das fußendeseitige Untergestellteil 26 wie das
kopfendeseitige Untergestellteil 32 ein Gestell 80 auf,
das über vorzugsweise vier Füße 68,70 auf dem Unter-
grund ruht. Die Füße 70 sind also im Unterschied zum
Untergestell des Betts 10 der Fign. 1 bis 5 nicht an dem
fußendeseitigen Bettrahmenteil 28 angebracht, sondern
sind Teil des Gestells 80 des Untergestellteils 32. Das
fußendeseitige Bettrahmenteil 28 ruht also in der Mini-
malhöhenposition gemäß Fig. 6 so, wie das kopfendes-
eitigen Bettrahmenteil 34 auf dem jeweiligen Gestell des
betreffenden Untergestellteils 26,32.

Patentansprüche

1. Bett, insbesondere Kranken- oder Pflegebett, mit

- einem Bettrahmen (14), der zwei Seitenteile
an den Lateralseiten, ein Kopfende (24) und ein
Fußende (22) aufweist,
- einer Matratzenauflagevorrichtung (16), die ein
verstellbares Ruckenteil (38), ein Sitzflächenteil
(40) und ein verstellbares Beinteil (42,44) auf-
weist, und
- einem höhenverstellbaren Untergestell (12)
unter dem Bettrahmen (14) zur Höhenverstel-
lung des Bettrahmens (14) und der von dieser
getragenen Matratzenauflagevorrichtung (16)
zwischen einer Minimal-und einer Maximalhö-
henposition, wobei das Untergestell (12) ein
dem Fußende (22) des Bettrahmens (14) zuge-
wandtes fußendeseitiges Ende (69) und ein
dem Kopfende (24) des Bettrahmens (14) zu-
gewandtes kopfendeseitiges Ende (66) auf-
weist,
- wobei die Matratzenauflagevorrichtung (16)
längs einer im Wesentlichen parallel zum Fuß-
und Kopfende (22,24) des Bettrahmens (14)
verlaufende Unterteilungsebene (50) in einen
fußendeseitigen Teil (30) und einen kopfende-
seitigen Teil (36) trennbar oder getrennt ist und
- wobei der Bettrahmen (14) längs einer im We-
sentlichen parallel zum Fuß- und Kopfende
(22,24) des Bettrahmens (14) verlaufenden Un-
terteilungsebene (50) in einen fußendeseitigen
Bettrahmenteil (28) sowie einen kopfendeseiti-
gen Bettrahmenteil (34) trennbar oder getrennt
ist,

dadurch gekenntzeichnet!

- dass das Untergestell (12) einen fußendesei-
tigen Teil (26) und einen von diesem getrennten
oder von diesem trennbaren kopfendeseitigen
Teil (32) aufweist,
- dass der kopfendeseitige Untergestellteil (32)

eine kopfendeseitige Hubeinheit (56) zur Hö-
henverstellung des kopfendeseitigen Bettrah-
menteils (34) und des von diesem getragenen
kopfendeseitigen Teils (36) der Matratzenaufla-
gevorrichtung (16) zwischen der Minimal- und
der Maximalhöhenposition aufweist, wobei die
kopfendeseitigen Hubeinheit (56) an dem kopf-
endeseitigen Bettrahmenteil (34) angreift und
der kopfendeseitige Bettrahmenteil (34) in der
Minimalhöhenposition auf dem kopfendeseiti-
gen Untergestellteil (32) abgestützt ist,
- dass der fußendeseitige Untergestellteil (26)
eine fußendeseitige Hubeinheit (54) zur Höhen-
verstellung des fußendeseitigen Bettrahmen-
teils (28) und des von diesem getragenen fu-
ßendeseitigen Teil (30) der Matratzenauflage-
vorrichtung (16) zwischen der Minimal- und der
Maximalhöhenposition aufweist, wobei die fu-
ßendeseitige Hubeinheit (54) an dem fußende-
seitigen Bettrahmenteil (28) angreift, und
- dass der fußendeseitige Bettrahmenteil (28)

- entweder mindestens ein Stutzbein (70)
aufweist, über das das fußendeseitige Bett-
rahmenteil (28) in der Minimalhöhenpositi-
on zusätzlich zur Abstützung an dem fußen-
deseitigen Untergestellteil (26) abgestützt
ist,
- oder in der Minimalhöhenposition auf dem
fußendeseitigen Untergestellteil (26) abge-
stützt ist.

2. Bett nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die fußendeseitige Hubeinheit (54) an dem fu-
ßendeseitigen Ende (69) des Untergestells (12) an-
geordnet ist sowie an dem dem kopfendeseitigen
Bettrahmenteil (34) zugewandten Ende des fußen-
deseitigen Bettrahmenteils (28) angreift, dass die
kopfendeseitigen Hubeinheit (56) an dem kopfende-
seitigen Ende (66) des Untergestells (12) angeord-
net ist sowie an dem dem Kopfende (24) des Bett-
rahmens (14) zugewandten Ende (66) des kopfen-
deseitigen Bettrahmenteils (36) angreift und dass
das mindestens eine Stützbein (70) des fußendes-
eitigen Bettrahmenteils (28) an dem Fußende (22)
des Bettrahmens (14) angeordnet ist.

3. Bett nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die beiden Untergestellteile (26,32)
bei aneinander anliegenden kopfendeseitigen und
fußendeseitigen Teilen (36,30) der Matratzenaufla-
gevorrichtung (16) sowie bei aneinander anliegen-
den fußendeseitigen und kopfendeseitigen Bettrah-
menteilen (28,34) elektrisch miteinander gekoppelt
sind, und zwar durch eine lösbare Steckverbindung
oder steckerlos, insbesondere drahtlos wie z.B. in-
duktiv und/oder kapazitiv und/oder optisch gekop-
pelt sind.
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4. Bett nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die kopfendeseitigen und fu-
ßendeseitigen Teile (36,30) der Matratzenauflage-
vorrichtung (16) und, sofern gewünscht, auch die
kopfendeseitigen und fußendeseitigen Bettrahmen-
teile (34,28) jeweils durch mindestens ein trennba-
res Verbindungselement (46) mechanisch gekop-
pelt sind.

5. Bett nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die kopfendeseitigen und fu-
ßendeseitigen Bettrahmenteile (34,28) und, sofern
gewünscht, auch die kopfendeseitigen und fußen-
deseitigen Teile (36,30) der Matratzenauflagevor-
richtung (16) im miteinander mechanisch gekoppel-
ten Zustand und/oder die kopfendeseitigen und fu-
ßendeseitigen Untergestellteile (32,26) gegen unbe-
absichtigte Abruckbewegungen in Längserstrek-
kungsrichtung des Bettrahmens (14) gesichert sind,
und zwar insbesondere durch eine lösbare mecha-
nische Verbindung gesichert sind.

6. Bett nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die beiden kopfendeseitigen
und fußendeseitigen Bettrahmenteile (34,28) durch
entfernbare Versteifungselemente (72) mechanisch
koppelbar und zur Erhöhung eines Durchbiegemo-
ments in der Unterteilungsebene (50) des Bettrah-
mens (14) versteifbar sind.

7. Bett nach einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, dass der fußendeseitige Bettrah-
menteil (28) mindestens zwei Stützbeine am Fußen-
de (22) des Bettrahmens (14)aufweist.

8. Bett nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die kopfendeseitige und/
oder die fußendeseitige Hubeinheit (54,56) einen
Hubspindelantrieb, einen Hydraulikantrieb oder ei-
nen Scherenhubantrieb aufweist.
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